jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 11 FreiwG Qualitatssicherung

FreiwG - Freiwilligengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die nach & 8 anerkannten Trager sind verpflichtet, eine regelmafige Evaluierung insbesondere der fachlichen
Anleitung und der padagogischen Betreuung und Begleitung durch padagogisch geschulte Krafte in den
Bereichen Reflexion, Persdnlichkeitsbildung und fachspezifische Seminare und des praktischen Einsatzes
durchzufiihren.

2. (2)Die nach § 8 anerkannten Trager haben dem Bundesminister bzw. der Bundesministerin fur Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und dem Bundeskanzler bzw. der Bundeskanzlerin auf Aufforderung
schriftliche Berichte tGber die Durchfihrung und Evaluierung des Freiwilligen Sozialjahres, einschlieBlich der
Anzahl der in den Einsatzstellen insgesamt beschaftigten Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen, vorzulegen.

3. (3)Fur die Zwecke der Uberpriifung der Anerkennungsvoraussetzungen der Trager ist der Dachverband der
Sozialversicherungstrager verpflichtet, dem Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz und dem Bundeskanzleramt auf Anfrage, mindestens jedoch einmal jahrlich, Anzahl, Alter,
Geschlecht und Dauer des Einsatzes der Teilnehmenden am Freiwilligen Sozialjahr und deren Einsatzstelle im
jeweiligen Bundesland, gegliedert nach Tragern, sowie die Gesamtanzahl der in der jeweiligen Einsatzstelle
beschaftigten Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen bekannt zu geben.

In Kraft seit 01.09.2023 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/freiwg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/freiwg/paragraf/8
file:///

	§ 11 FreiwG Qualitätssicherung
	FreiwG - Freiwilligengesetz


